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Auskunft erteilt: Frau Schneider-Frenzel

l. Bekanntmachung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

04.08.25 Bekanntmachung der Ruhe- und Nutzungszeit folgender
Grabstätten auf dem Friedhof Bischheim ist abgelaufen
bzw. die Grabstätten gefährden die öffentliche Sicherheit
und Ordnung. Da keine Verpflichteten oderAngehörigen
mehr festzustellen sind, oder da es sich um Reihengrab-
stätten handelt, werden die Grabstätten nach Ablauf der
in $ 13 und $ 22der Friedhofssatzung derOrtsgemeinde
durch die Ortsgemeinde abgeräumt.
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25104.08.25 Bekanntmachung der Ruhe- und Nutzungszeit folgender
Grabstätten auf dem Friedhof Dannenfels ist abgelaufen
bzw. die Grabstätten gefährden die öffentliche Sicherheit
und Ordnung. Da keine Verpflichteten oder Angehörigen
mehr festzustellen sind, oder da es sich um Reihengrab-
stätten handelt, werden die Grabstätten nach Ablauf der
in $ 13 und $ 22 der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde
durch die Ortsgemeinde abgeräumt.

ll. Bekanntmachung anderer Behörden

Datum lnhalt

Es liegen keine Veröffentlichungen vor

Herausgebor und verantwortlich: Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden
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Das Amtsblatt erscheint nach B6darf freitags und ist bei dor VerbandsgemeindeveMaltung Kirchheimbolanden, Rat-
haus und in den Ortsgemeinden kostenlos erhältlich. Abonnom€nt ist g€gen Erstattung d€r Portokosten möglich.

Besuchzeiten der Verbandsoemeindeverwaltuno Kirchheimbolanden, Neue Allee 2:
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Donnerstag
Freitag

bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhrbis 16.00 Uhr
bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen
bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
bis 12.00 Uhr

vg@kirchheimbolanden.de

8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
8,00 uhr
8.00 Uhr
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Bekanntmachung
Die Ruhe- und Nutzungszeit folgender Grabstätten auf dem Friedhof Bischheim ist
abgelaufen bzw. die Grabstätten gefährden die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da
keine Verpflichteten oder Angehörigen mehr festzustellen sind, oder da es sich um
Reihengrabstätten handelt, werden die Grabstätten nach Ablauf der in $ 13 und $ 22 der
Friedhofssatzung der Ortsgemeinde durch die Ortsgemeinde abgeräumt.

Abt. Nr. Verstorbene

L 47a Yakisikli

Die betroffenen Grabstätten werden zusätzlich mit einem Hinweisschild gekennzeichnet

Das Abräumen der oben aufgeführten Grabstätten wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Nach Ablauf der Frist gemäß $ 13 und $ 22 der Friedhofssatzung der
Ortsgemeinde Bischheim wird die Räumung erfolgen.

Für Rückfragen steht die Friehofsverwaltung gerne zur Verfügung, Tel.: 0635214004-404
oder E-Mail: Friedhof@Kirchheimbolanden.de

Bisch im, 04.08.2025

(B
o ürgermeiste

a



251

Bekanntmachung
Die Ruhe- und Nutzungszeit folgender Grabstätten auf dem Friedhof Dannenfels ist
abgelaufen bzw. die Grabstätten gefährden die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Da
keine Verpflichteten oder Angehörigen mehr festzustellen sind, oder da es sich um
Reihengrabstätten handelt, werden die Grabstätten nach Ablauf der in $'13 und $ 22 der
Friedhofssatzung der Ortsgemeinde durch die Ortsgemeinde abgeräumt.

Abt. Nr. Verstorbene

1 1 Palau

1 2a Groß

1 11 Hirsemann

2 50 Gross

3 11 Stephan

Die betroffenen Grabstätten werden zusätzlich mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

Das Abräumen der oben aufgeführten Grabstätten wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Nach Ablauf der Frist gemäß $ 13 und $ 22 der Friedhofssatzung der
Ortsgemeinde Bischheim wird die Räumung erfolgen.

Für Rückfragen steht die Friehofsverwaltung gerne zur Verfügung, Tel.: 0635214004-404
oder E-Mail: Friedhof@Kirchheimbolanden.de

Dannenfels, 04.08.2025
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